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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des In-
fektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I 
S. 802) geändert worden ist, in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Num-
mer 2 und Nummer 4, Absatz 4 der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung vom 4. März 2021 (GVBl. 
S. 198), die zuletzt durch Verordnung vom 13. April 2021 (GVBl. 
S. 374) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der  

Zweiten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Die Zweite Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 22. Feb-

ruar 2021 (GVBl. S. 166), die zuletzt durch Verordnung vom 19. April 
2021 (GVBl. S. 394) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 3 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt:

„(5) Ein Wohnbereich einer vollstationären Einrichtung stellt 
einen Haushalt im Sinne der Zweiten SARS-CoV-2-Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung dar, wenn mindestens 90 Prozent 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu einer der in § 6c Absatz 1 
der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung genannten Personengruppe gehören. Das jeweilige Schutz- 
und Hygienekonzept einer vollstationären Einrichtung hat dies 
zu berücksichtigen.

(6) Das jeweilige Schutz- und Hygienekonzept einer teilsta-
tionären Einrichtung darf eine Abweichung von den Regelungen 
des § 3 Absatz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung und des § 4 Absatz 1 dieser Verordnung 
vorsehen, wenn mindestens 90 Prozent der jeweils anwesenden 
Pflegebedürftigen zu einer der in § 6c Absatz 1 der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung genann-
ten Personengruppe gehören.“

2. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für die Testung des Personals findet § 6a der Zweiten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entspre-
chende Anwendung mit der Maßgabe, dass Einrichtungsträger 
einer Einrichtung gemäß § 1 über die in § 6a Absatz 1 der Zwei-

Vierte Verordnung
zur Änderung der Zweiten 

Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 29. April 2021

ten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ge-
regelten Verpflichtungen hinaus verpflichtet sind, dem Pflege-
personal stationärer Einrichtungen während des Zeitraumes, in 
dem die jeweilige Pflegekraft zum Dienst eingeteilt ist, einmal 
täglich und dem Pflegepersonal ambulanter Einrichtungen re-
gelmäßig im Abstand von zwei Tagen eine Testung in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests anzubieten und diese Tes-
tung selbst zu organisieren. Das Pflegepersonal ist abweichend 
von § 6a Absatz 2 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung verpflichtet, die Testangebote in dieser 
Frequenz anzunehmen, es sei denn die jeweilige Person gehört 
zu einer der in § 6c Absatz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung genannten Personengrup-
pen, dann gilt die Pflicht zur Annahme des Testangebots durch 
das Pflegepersonal nur im Umfang des § 6a Absatz 2 der Zwei-
ten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Eine 
Bescheinigung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Satz 2 ist der zuständigen Person der Einrichtung vorzulegen 
und von dieser zu dokumentieren.“

3. Nach § 9 wird ein neuer § 9a eingefügt:
„§ 9a 

Quarantäne von Kontaktpersonen in der Pflege
Für Pflegepersonal oder Bewohnerinnen und Bewohner, die 

als enge Kontaktperson zu einer mittels PCR-Testung positiv 
auf SARS-CoV-2-getesten Person identifiziert wurden, sind die 
Regelungen aus § 21b Absatz 4 und 5 der Zweiten SARS- 
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu beachten.“

4. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären und 
teilstationären Pflegeeinrichtungen dürfen unter den Voraus-
setzungen des § 11 Absatz 2 täglich im Rahmen des Be-
suchskonzepts nach § 11 Absatz 3 von zwei Personen Be-
such empfangen; ausgenommen sind Besuchende mit 
Atemwegsinfektionen. Sofern es sich bei einer der besu-
chenden Personen um eine Person handelt, die eine ständige 
Begleitperson benötigt, oder um ein Kind bis zur Vollendung 
des 12. Lebensjahres, ist die Begleitperson als weitere Per-
son zulässig.“
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Soweit mindestens 90 Prozent der Bewohnerinnen 

und Bewohner der Einrichtung zu einer der in § 6c Absatz 1 
der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung genannten Personengruppe gehören, gelten für 
wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote sowie Ge-
meinschaftsveranstaltungen in Pflegeeinrichtungen folgen-
de Abweichungen von der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung:
1. abweichend von § 9 Absatz 5 und 6 der Zweiten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
sind Konzerte, Theateraufführungen, musikalische und 
künstlerische Darbietungen (vor körperlich anwesen-
dem Publikum) einschließlich Tanzveranstaltungen und 
anderen Veranstaltungen, die dem Kulturbereich oder 
dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuordnen 
sind, in geschlossenen Räumen mit höchstens 20 zeit-
gleich Anwesenden zulässig,

2. abweichend von § 7 der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung darf in geschlosse-
nen Räumen gemeinsam gesungen werden.

Bei Veranstaltungen nach Satz 1 kann unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von 
den Bestimmungen nach § 4 Absatz 1 abgewichen werden.“

5. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„§ 6c Absatz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung gilt entsprechend. Eine Bescheini-

gung über das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 6c Ab-
satz 1 der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung ist der zuständigen Person der Einrichtung 
vorzulegen und von dieser zu dokumentieren.“

b) Der neue Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Satz 1 gilt auch nicht für Besuchende von Schwerstkranken 
und Sterbenden, wobei alle erforderlichen Schutzmaßnah-
men zum Schutz der anderen Bewohnenden, Besuchenden 
und zum Schutz des Personals ergriffen werden müssen.“

6. Dem § 13 wird folgender Satz angefügt:
„Das Abstandsgebot gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 der Zweiten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt nicht 
gegenüber Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern.“

7. In § 15 Absatz 4 wird die Angabe „22. Mai“ durch die Angabe 
„2. Juni“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 29. April 2021

Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung

Dilek  K a l a y c i
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